
Voraussetzungen 
 
Die Anforderung der MSH geschieht über die Mitarbeiter 

der Kindergärten. 

 

Wichtig für die Bearbeitung ist die Einverständniserklärung 

der Erziehungsberechtigten. 

 

Für Eltern, die eine sonderpädagogische Beratung ohne 

die Anforderung der MSH wünschen, steht die Beratungs-

stelle des Sonderpädagogischen Förderzentrums zur Ver-

fügung. 

 

Die Arbeit der MSH steht nicht flächendeckend allen Kin-

dergärten und -tagesstätten im gleichen Umfang zur Ver-

fügung, sondern kann nur bedarfsorientiert angeboten 

werden. 
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M. Barcsay, SoR 
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MSH 
Mobile Sonderpädagogische Hilfe 

 
für 

Sprache, Wahrnehmung, Motorik und 

emotional-soziale Entwicklung 



Was ist die MSH? 
 

Die Mobile Sonderpädagogische Hilfe (MSH) des Sonder-

pädagogischen Förderzentrums ist ein Angebot für Kinder 

im Kindergartenalter mit Entwicklungsauffälligkeiten bzw. 

Entwicklungsrisiken in den Bereichen Sprache, Wahrneh-

mung, Motorik und emotional-soziale Entwicklung. 

 

Hauptaufgaben  
 

 Diagnose der Entwicklung 

 Förderung der Kinder 

 Beratung der Erziehungsberechtigten und 

Mitarbeiter der Kindergärten  

 Zusammenarbeit mit an der Förderung beteiligten 

Institutionen  

 

Ziel ist die Prävention von Entwicklungsrisiken. 

 
Die Lehrkräfte in der MSH des Sonderpädagogischen För-

derzentrums sind erfahrene Sonderpädagoginnen/ Sonder-

pädagogen mit der Ausbildung in den Förderschwerpunkten 

Lernen, Sprache oder emotional-soziale Entwicklung. 

 
Sie besuchen nach Anforderungslage die Kinder in den 

Kindergärten ggf. auch zu Hause. 

Was bietet die MSH? 
 

 Diagnostik  

Die MSH überprüft Kinder auf Entwicklungs-

auffälligkeiten. 

 

 Sie berät Erziehungsberechtigte und Mitarbeiter der 

Kindergärten in Fragen der Erziehung und Entwick-

lungsförderung. 

 

 Sie arbeitet mit  

den Erziehungsberechtigten,  

den Mitarbeitern der Kindergärten und  

anderen an der Förderung beteiligten Institutionen (Er-

gotherapie, Logopädie etc.) zusammen und koordi-

niert Fördermaßnahmen. 

 

 Sie fördert Kinder mit Entwicklungsauffälligkeiten bzw. 

-risiken in Zusammenarbeit mit den Kindergärten. 

 

 Sie bietet Fortbildungen für Mitarbeiter der Kindergär-

ten. 

 

Wann unterstützt die MSH? 
 
Die Unterstützung durch die MSH kommt in Frage bei 

Kindern, die in einem oder mehreren der folgenden Be-

reichen Auffälligkeiten zeigen. 

 

Sprache 

 Wortschatz 

 Grammatik 

 Artikulationsstörung 

 Stottern, Poltern, Mutismus… 

 

Wahrnehmung 

 visuell 

 auditiv 

 taktil-kinästhetisch 

 

Motorik 

 Grobmotorik 

 Feinmotorik 

 Graphomotorik 

 

Emotional-soziale Entwicklung 

 Aggressionen 

 Depressionen 

 Soziale Unsicherheit 

 Ängste 

 Aufmerksamkeit/ Konzentration 

 ADS/ ADHS... 

 

 


